
Seite 1 

Gemeinde Zaberfeld 

Sitzung des Gemeinderates 
am 14.10.2025 

- öffentlich - 

Vorlage Nr. 60/2025 
zu TOP Nr. 5 

 
 
 
Neubau Feuerwehrhaus Zaberfeld – Beschluss über die Auslobung 

Antrag zur Beschlussfassung: 

Der Gemeinderat beschließt den Text der Auslobung und stimmt den weiteren 
Verfahrensschritten zu.   

 

Anlagen: 

1.) Auslobung 

2.) Lageplan M500 mit Angabe der Modellgröße 

3.) Raumprogramm 

4.) Zeitlicher Ablauf Realisierungswettbewerb Neubau Feuerwehr Zaberfeld 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Gemeinderates am 16.09.2025 wurde der Entwurf des 
Auslobungstextes ausführlich erörtert und zur Kenntnis genommen.  
 
Daraufhin fand am 25.09.2025 die Preisrichtervorbesprechung in Zaberfeld statt. Hierbei 
haben sich geringfügige Änderungen am Auslobungstext ergeben. Diese sind in der 
Anlage blau markiert.  

Alle weiteren Informationen wie Zusammensetzung des Preisgerichts und weiterer 
Verfahrensablauf können dem beigefügten Auslobungstext entnommen werden.  

Es wird die Freigabe der Auslobung sowie Zustimmung zu den wei teren 
Verfahrensschritten beantragt.  

 

 

 

 

 

 

01.10.2025 
Bürgermeisterin Diana Danner 

 

 



Auslobung Entwurf 02.10.2025

Neubau Feuerwehrhaus Zaberfeld

Nicht offener Planungswe<bewerb nach RPW

mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren

Realisierungswe<bewerb mit 15 Teilnehmer-/-innen
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 1.1.0 Allgemeines

 1.2.0 Ausloberin

  1.2.1  Verfahrensbetreuung und Vorprüfung

 1.3.0 Anlass und Zweck des Verfahren

  1.3.1  Datenschutz 

  1.3.2  Gegenstand des Verfahren

 1.4.0 Verfahrensart, Ziel

  1.4.1  Zulassungsbereich / Sprache

 1.5.0 Teilnehmer/-innen

  1.5.1  Teilnahmeberechtigung

  1.5.2  Teilnahmehindernisse

  1.5.3  Bewerbungs- und Auswahlverfahren
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  1.5.5  Geforderte Projektblä<er

  1.5.6  Bewertung, Auswahl der Teilnehmer/-innen

  1.5.7  Eingeladene Teilnehmer/-innen

  1.5.8  Ausgewählte Teilnehmer/-innen

  1.5.9  Anonymität

 1.6.0 Preisgericht, Sachverständige und Vorprüfung

  1.6.1  Fachpreisrichter/-innen 

  1.6.2  Stellvertretende Fachpreisrichter/-innen

  1.6.3  Preisrichter/-innen der Ausloberin

  1.6.4  Stellvertretende Preisrichter/-innen der Ausloberin

  1.6.5  Sachverständige Berater/-innen

  1.6.6  Vorprüfung

 1.7.0  Verfahrensunterlagen

  1.7.1  Ausgabe Verfahrensunterlagen

 1.8.0 Verfahrensleistungen und Kennzeichnung

 1.9.0 Beurteilungskriterien

  1.9.1  Zulassung der Arbeiten

 1.10.0 Termine

  1.10.1 Rückfragen, Rückfragenkolloquium

  1.10.2 Einlieferung der Verfahrensunterlagen

  1.10.3 Sitzung Preisgerichts und Bekanntgabe Ergebnisses

  1.10.4 Ausstellung der Arbeiten

 1.11.0 Prämierung

 1.12.0 Abschluss des Verfahrens 

 1.13.0 Weitere Bearbeitung

  1.13.1 Verpflichtung der Teilnehmer/-innen

  1.13.2 Vergütung der weiteren Bearbeitung 

  1.13.3 Urheberrecht

Übersicht Teil A    Auslobungsbedingungen

Abb. 1   Titelbild

  Die Urheberrechte liegen bei der 

  Gemeinde Zaberfeld
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 4.1.0 Auslobungsanlagen

  Aufstellung entsprechend den Angaben

  unter Punkt 1.7.0 Verfahrensunterlagen

Übersicht Teil B    Beschreibung der We5bewerbsaufgabe

 2.1.0  Gemeinde Zaberfeld

 2.2.0 Freiwillige Feuerwehr

 3.1.0 Planungshinweise | Bauaufgabe

  3.1.1  WB-Gebiet, We<bewerbsgrundstück

   3.1.2 Bebauungsplan- und Bauordnungsrecht

  3.1.3  Verkehr und Erschließung

  3.1.4  Ver- und Entsorgungsleitungen

  3.1.5  Baugrund- und Grundwasserstand

  3.1.6  Ökonomie, Ökologie

  3.1.7  We<bewerbsaufgabe

  3.1.8  Außenanlagen

 4.1.0 Verbindliche Vorschriaen und Hinweise, anzuwendender 

  Richtlinien, Normen, Verordnungen, Empfehlungen und 

  Arbeitsblä<er

  4.1.1  Bindende Vorschriaen

  4.1.2  Brandschutz und Re<ungswege

  4.1.3  Barrierefreiheit

  4.1.4  Verordnungen

Übersicht Teil C    Anlagen zur Auslobung
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Der Durchführung dieses We<bewerbs liegen die Vergabeverordnung öf-

fentlicher Auaräge VgV und die Richtlinien für Planungswe<bewerbe RPW 

2013 zugrunde. Die Anwendung und Anerkennung der RPW 2013 ist für Aus-

loberin und Teilnehmer/-innen sowie alle übrigen Beteiligten verbindlich, 

soweit diese Auslobung nicht ausdrücklich davon abweicht. 

An der Vorbereitung und Auslobung dieses We<bewerbs hat die Architek-

tenkammer Baden-Wür<emberg beratend mitgewirkt.

Der We<bewerb wurde bei der Architektenkammer unter der Nummer

2025-1-17 registriert.

Gemeinde Zaberfeld

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Diana Danner

Schloßberg 5, 74374 Zaberfeld

ARCHITEKTUR 109

Arnold | Fentzloff | O<erbach

PartGmbB | Freie Architekten BDA

Junghansstr. 5, 70469 Stu<gart

Fon 0049(0)711-5050818.0

info@architektur109.de

Ansprechpartner: Arne Fentzloff

Die Gemeinde Zaberfeld besteht aus den Ortsteilen Zaberfeld, Michelbach, 

Ochsenburg und Leonbronn und beabsichtigt die einzelnen Ortsfeuerwehren 

zu einem zentral gelegenen Feuerwehrhaus mit 6 Stellplätzen, am westlichen 

Ortsrand von Zaberfeld zusammenzuführen.

Mit dem Verfahren eines Planungswe<bewerbs soll auf der Grundlage der 

Vorentwürfe die beste architektonische, funktionale, wirtschaaliche und 

städtebauliche Lösung für die zu planende und zu realisierende Hoch-

baumaßnahme und der Freianlagen gefunden werden, die den gewachsenen 

Aufgaben der Feuerwehr in Qualität und Leistungsfähigkeit gerecht wird, 

die gestiegenen funktionalen Anforderungen an das neue Gebäude erfüllt 

und die spezifischen betrieblichen und verkehrstechnischen Abläufen be-

rücksichtigt. 

Ziel ist weiter, ein in Planung, Bau und Betrieb wirtschaalich optimiertes 

Gebäude, das im Bau, Betrieb, Zweckmäßigkeit und Unterhaltung die An-

forderungen der Ausloberin einhält.

 1.1.0 Allgemeines

 1.2.0 Ausloberin

 1.2.1 Verfahrensbetreuung

  und Vorprüfung

 1.3.0 Anlass und Zweck 

  des Verfahrens

        Teil A - Auslobungsbedingungen
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Gemäß Art. 13 DSGVO teilt die Ausloberin allen am Verfahren beteilitgten 

Personen mit, dass die von der Verfahrensbetreuung/Ausloberin im Rahmen 

der Durchführung des Verfahrens erhobenen personenbezogenen Daten für 

folgende Zwecke verwendet werden:

 • Weitergabe an die Auaraggeber/-in (u.a. Veröffentlichung 

  auf deren Homepage)

 • Weitergabe an die zuständige Architektenkammer zur 

  Registrierung des Verfahrens

 • Veröffentlichung im Rahmen von EU-Bekanntmachungen

 • Veröffentlichungen (We<bewerbsankündigung, Ergebnisse) 

  in Fachmedien und Presse sowie auf der Homepage der 

  Ausloberin und der Verfahrensbetreuung ARCHITEKTUR 109

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche zur Verfügung gestellten Unter-

lagen vertraulich zu behandeln sind und ausschließlich für die Zwecke dieses 

Verfahrens verwendet werden dürfen, soweit sie nicht öffentlich zugänglich 

oder bekannt sind oder ohne Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten bekannt 

gemacht wurden, vergl. auch Pkt. 1.7.0 Abschni< Nutzerbedingungen.

Gegenstand des We<bewerbs ist die Bauwerksplanung für den Neubau eines 

Feuerwehrhauses mit ca. 1.290 qm NUF (ohne Verkehrsflächen).

Für die Realisierung des Neubaus steht ein Ne<o-Kostenrahmen, Stand II. 

Quartal 2025, für die KG 300/400 in Höhe von rund 4.120.000 EUR und für 

KG 500 rund 437.000 EUR zur Verfügung. Die Einhaltung des Kostenrahmen 

ist ebenfalls eine Planungsaufgabe der Entwurfsverfasser/-innen.

Im Rahmen des Realisierungswe<bewerbs wird im Wesentlichen ein Vor-

entwurf für die funktionalen Anforderungen: Erschließung, Andienung und 

ruhender Verkehr erwartet. Bereits in der frühen Planungsphase sind an-

spruchsvolle Zielvorgaben zum energieeffizienten und nachhaltigen Bauen 

zu berücksichtigen. 

Die detaillierte WeVbewerbsaufgabe sowie die Nachhaltigkeitsanforde-

rungen sind in Teil B der Auslobung ausführlich beschrieben.

Der We<bewerb ist gemäß VgV einem Verhandlungsverfahren für die Ver-

gabe der Objektplanung Gebäude (HOAI §34) sowie Freiraumplanung (HOAI 

§ 39) vorgeschaltet und ist als nicht offener Realisierungswe<bewerb mit 

vorgeschaltetem, qualifiziertem Bewerbungs- und Auswahlverfahren mit 

15 Teilnehmer/-innen ausgelobt und zielt auf den Erhalt einer Vielfalt von 

Lösungsvorschlägen.

 1.3.1 Datenschutz

 1.3.2 Gegenstand des Verfahrens

 1.4.0 Verfahrensart, Ziel
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Die Nennung und Beibringung der nachfolgenden Eignungsnachweise hat 

- auf Verlangen der Ausloberin - erst im Zuge des Verhandlungsverfahren 

nach Abschluss des We<bewerbsverfahrens zu erfolgen:

• Vorlage (ggf. mit einer möglichen Eignungsleihe gem. § 47 VgV)

 Büro mit entsprechender Mitarbeiterzahl, die nachweislich

 dem geregelten Ablauf der Planung und Realisierung entspricht.

• Eigenerklärung oder Nachweis einer Berufshaapflichtversicherung für 

 Planungsleistungen mit einer Mindestdeckungssumme von

 3.000 000 EUR für sonstige Schäden

 5.000.000 EUR für Personenschäden

 bzw. eine betreffende Deckungssumme einer Versicherung 

 im Auaragsfall.

Sofern im Anschluss an das We<bewerbverfahren gemäß VgV §14 Abs. 4  

ein Verhandlungsverfahren nach VgV (§58) sta<findet, werden folgende 

Zuschlagskriterien angewendet:

AUFTRAGSKRITERIEN                               GEWICHTUNG

WeVbewerbsergebnis               50

Grundlage: Bewertung des Verfahrensergebnisses

Möglichkeit der Weiterentwicklung des Verfahrensergebnisses  15

Grundlage: schrialicher Beurteilungstext der Jury

Bewerberprofil / Personaleinsatz  10

Projektleiter/-in/Projek<eam, Gesamteindruck 

Prozessqualität   15

Steuerung Wirtschaalichkeit, Kosten- und Terminplanung

Honorar/Nebenkosten     10

Grundlage: Planung Gebäude und Innenräume HZ IV / keine BIM-Planung                                           

SUMME         100

Die Bepunktung der festgelegten Gewichtung erfolgt in Abhängigkeit der 

Anzahl der teilnehmenden Büros am Vergabegespräch.

Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des europäischen Wirtschaas-

raumes EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO-Übereinkom-

mens über das öffentliche Beschaffungswesen GPA.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgeführt. Dies gilt auch für 

die Weiterbearbeitung.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen, welche 

über die im Folgenden im Zulassungsbereich geforderte Berufsqualifika-

tion verfügen und die geforderten fachlichen Anforderungen am Tage der 

Bekanntmachung erfüllen und gemäß Rechtsvorschria ihres Herkunas-

staates zum Führen der Berufsbezeichnung berechtigt sind:

 1.4.1 Zulassungsbereich / Sprache

 1.5.0 Teilnehmer/-innen

 1.5.1 Teilnahmeberechtigung
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Architektin/Architekt

Landscha_sarchitektin/Landscha_sarchitekt

Ist in dem Herkunasstaat die Berufsbezeichnung nicht gesetzlich geregelt, 

so erfüllt die fachliche Anforderung, wer ein Diplom, Prüfungszeugnis oder 

sonstigen Befähigungsnachweis erfolgreich absolviert hat, dessen Aner-

kennung gemäß der Richtlinie 2005/36/EG „Berufsanerkennungsrichtlinie“ 

gewährleistet ist und der die entsprechende Tätigkeit gemäß Richtlinie und 

Auslobung nachweisen kann.

Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn 

zu ihrem satzungsgemäßen Geschäaszweck Planungsleistungen gehören, 

die der Verfahrensaufgabe entsprechen, und wenn der/die bevollmäch-

tigte Vertreter/-in der juristischen Person und der/die Verfasser/-in der 

Verfahrensarbeit die fachlichen Anforderungen erfüllt, die an natürliche 

Personen gestellt werden. Arbeitsgemeinschaaen natürlicher und juristi-

scher Personen sind teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mitglied der Arbeits-

gemeinschaa teilnahmeberechtigt ist.

Mehrfachbewerbungen natürlicher oder juristischer Personen oder von 

Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaa führen zum Ausschluss aller Be-

teiligten. Sachverständige oder andere Berater/-innen müssen nicht teil-

nahmeberechtigt sein, wenn sie keine Planungsleistungen erbringen, die 

der Verfahrensaufgabe entspricht, und wenn sie überwiegend und ständig 

auf ihrem Fachgebiet tätig sind. 

Im Rahmen der Freianlagenplanung wird den Landschaasarchitekt/-innen 

empfohlen eine Verkehrsplanung hinzuzuziehen.

Die Teilnahmeberechtigung ist von jedem/jeder Teilnehmer/-in eigenver-

antwortlich zu prüfen und zu belegen. Die Teilnahmehindernisse sind in § 4 

(2) RPW 2013 beschrieben.

Jede/-r Teilnahmeberechtigte/-r kann sich bewerben. Informationen zum 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren sind nach der Bekanntgabe auf dem 

Vergabeportal elektronisch abrufbar unter:

hVps://www.subreport-elvis.de

Zum Auswahlverfahren wird nur zugelassen, wer die abrufbaren formalisierten 

Bewerbungsunterlagen (Bewerbererklärung und Projektblä<er) verwendet 

und vollständig fristgerecht (per E-Vergabe) elektronisch abgibt.

Die Termine und Fristen sind im weiteren Verlauf der Auslobung aufgelistet.

• Bewerbungsunterlagen, die über den geforderten Umfang hinausgehen,

 werden nicht berücksichtigt. Werden mehr Unterlagen eingereicht 

 als gefordert, bestimmt die Submissionsstelle, welche Unterlagen 

 zugelassen werden. 

• Ein Anspruch auf Kostenersta<ung besteht nicht. 

 1.5.2 Teilnahmehindernisse

 1.5.3 Bewerbungs- und Auswahlverfahren
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• Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 

• E-Mail-Bewerbungen sind vom Verfahren ausgeschlossen.

Alle registrierten Bewerber/-innen werden nach dem Auswahlverfahren 

automatisch benachrichtigt, ob sie am weiteren Verfahren teilnehmen.

Grundsätze

Zur Überprüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuver-

lässigkeit der Bewerber/-innen, insbesondere ihrer Eignung und Kompetenz 

für die Verfahrensaufgabe, werden eindeutige und nicht diskriminierende 

Kriterien festgelegt. Dabei wird differenziert zwischen formalen Kriterien 

für die Zulassung zum Auswahlverfahren und inhaltlichen Kriterien zur 

Beurteilung der Eignung im Auswahlverfahren. Zur Gewährleistung von 

Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit wird das Auswahl-

verfahren dokumentiert.

Zulassung

Bewerber/-innen, die zur Auswahl zugelassen werden wollen, müssen den 

formalen Auswahlkriterien - ausnahmslos - genügen. Sie belegen dies auf 

der von der Ausloberin vorgegebenen Bewerbererklärung und mit weiteren 

Nachweisen, die für die Zulassung zur Auswahl gefordert sind.

Zum Teilnahmewe<bewerb wird nur zugelassen, wer die formalisierte Be-

werbungsunterlagen der Ausloberin über die unter Pkt. 1.5.3 genannte  Ver-

gabepla<form abgefragt und fristgerecht auf derselben Vergabepla<form 

elektronisch in Textform eingereicht hat. Eine andere Form der Bewerbung 

als in dieser Auslobung vorgegeben, ist nicht zugelassen. 

01 Allgemeine formale Kriterien:

a. Fristgerechter Eingang der Bewerbung.

b. Einreichung der (von der Auaraggeberin vorgegebenen)Teilnahme-

 erklärung mit mindestens der Angabe des/der bevollmächtigten 

 Bewerbers/Bewerberin (bei juristischen Personen: des/der bevollmäch-

 tigten Vertreters/Vertreterin.

c. Nachweise

• Ggf. Nachweis der Unterschriaenberechtigung 

• Referenzen, ggf. mit Nachweisen

d. Erklärungen (jeweils in Textform im Teilnahmeantrag)

• Eigenerklärung, dass die vorgegebene berufliche Qualifikation vorliegt

 (in Textform nach §126b BGB).

• Eigenerklärung der Bewerber/-innen bzw. der Bewerbergemeinschaa, 

 -  dass keine Teilnahmehindernisse gemäß §4 (2) RPW vorliegen

 -  über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 123 GWB

  bzw. § 124 GWB

 -  dass im Auaragsfall eine Berufshaapflichtversicherung mit den

  geforderten Versicherungsdeckungssummen für Personen- und

 1.5.4 Kriterien zur 

  Auswahl Teilnehmer/-innen

   Die Zulassungskriterien sind:
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  sonstige Schäden abgeschlossen wird

 - zur Verknüpfung mit anderen Unternehmen nach § 43 VgV

 - bezügl. des aktuellen EU-Sanktionspaketes (Russland)

Die Teilnahmeanträge müssen vollständig und prüfbar sein. Es werden keine 

Unterlagen nachgefordert.

02  Qualitative Auswahlkriterien:

Den Nachweis der fachlichen Eignung und Kompetenz erbringen die 

Bewerber/-innen anhand von Nachweisen, Erklärungen und Referenzen in 

Form von je einem 1 Projektbla< für Architekt/-in und Landschaasarchitekt/-

in, in denen sie darlegen, inwieweit sie den Auswahlkriterien genügen. Kann 

ein(e) Bewerber/-in den Nachweis in einem Kriterium nicht erbringen, legt 

er/sie ein leeres Projektbla< vor.

e. Der Nachweis wie Fertigstellung | Übergabe oder Auszeichnung darf

  nicht älter als der Stichtag 01. 01. 2015 sein.

f.  Je Projektbla< ist die zusätzliche Darstellung, einseitig bedruckt,

 auf max. 2 Seiten DIN A4 oder 1 Seite DIN A3 als Anlage zu begrenzen.

PROJEKTBLATT P 1 - ARCHITEKT/-IN

Nachweis eines realisierten Neubauprojekts dessen Bearbeitung vom/von 

der Bewerber/-in im eigenen Büro nach § 34 HOAI in den LPH 1-8 (mind. 5 

aufeinanderfolgende Leistungsphasen) erfolgte und das mit mindestens 

2,0 Mio. EUR Ne<o-Baukosten (KG 300 Baukonstruktion - 400 Technische 

Anlagen) abgerechnet wurde.

Notwendige Angaben P 1:

Bezeichnung, Auaraggeber/-in, Verfasser/-in (Name des/der Bewerbers/

Bewerberin), Jahr der Fertigstellung, bearbeitete Honorarzone und der Lei-

stungsphasen nach §34 HOAI, Ne<o-Baukosten KG 300 -400, Zeichnungen, 

Abbildungen des fertiggestellten Projekts, Erläuterung. 

PROJEKTBLATT P 2 - LANDSCHAFTSARCHITEKT/-IN

Nachweis eines realisierten Freianlagenprojekts mit Stellplätzen. Die we-

sentlichen Leistungsphasen 3 - 8 müssen dabei durch die Bewerber/-in im 

eigenen Büro erbracht und mit mindestens 0,2 Mio. EUR NeVo-Baukosten 

(KG 500 Außenanlagen) abgerechnet worden sein. 

Notwendige Angaben P 2:

Bezeichnung, Auaraggeber/-in, Verfasser/-in (Name des/der Bewerbers/

Bewerberin), Jahr der Fertigstellung, bearbeitete Honorarzone und der 

Leistungsphasen nach §39 HOAI, Ne<o-Baukosten KG 500, Zeichnungen, 

Abbildungen des fertiggestellten Projekts, Erläuterung. 

 1.5.5 Gefordertes ProjektblaV



10

Das Büro für Landscha_sarchitektur muss einschl. der Referenz P2 erst 

nach Auswahl der Architekt/-innnen, zusammen mit der Bestätigung 

zur Teilnahme am 03. 12. 2025 benannt werden; d.h. nach Zulassung der 

Architekt/-innnen zum Verfahren.

Auf die Möglichkeit der Bildung einer Bewerbergemeinscha_ für „junge Büros“

bzw. „Berufsanfänger“ z.B. mit erfahrenen Büros (Eignungsanleihe) wird 

hingewiesen.

Es können auch Projekte eingereicht werden, die als verantwortliche/r 

Projektleiter/-in in einem anderen Büro selbstständig abgewickelt wurden,

wenn dies die Büroinhaber bestätigen.

Alle Bewerber/-innen oder Bewerbergemeinscha_en die geeignete Re-

ferenzen und Nachweise eingereicht haben, sind zunächst zum Realisie-

rungsweVbewerb zugelassen. Sind mehr Bewerber/-innen oder Bewer-

bergemeinschaaen als die zu ermi<elnde 11 Teilnehmer/-innen (4 Büros 

sind von der Ausloberin bereits ausgewählt) zugelassen, entscheidet das 

Los (VgV § 75 Abs. 6). Die Auslosung erfolgt unter Aufsicht einer von der 

Ausloberin unabhängi-gen Stelle. Alle Bewerber/-innen werden über das 

Ergebnis des Auswahlverfahrens elektronisch über die Vergabestelle be-

nachrichtigt.

Die Ausloberin hat folgende Teilnehmer/-innen, die den Bewerbungsanfor-

derung entsprechen, vorab eingeladen:

01. Astoc Architects and Planners GmbH, Karlsruhe

 AG Freiraum Landschaasarchitektur, Freiburg

02. Feigenbutz Architekten PartG mbB, Karlsruhe

 Büro Hink Landschaasarchitektur GmbH, Schwaigern

03.  Gaus Architekten, Göppingen

 von K GmbH Landschaasarchitektur, Ostfildern

 04. Architekturbüro Schwarz, Eppingen

 freiraumconcept ⁄ Sinz-Beerstecher + Böpple PartGmbB, Stu<gart

01. 

 

02. 

 

03. 

 

04. 

 

05. 

 

 1.5.6 Bewertung, Auswahl 

  der Teilnehmer/-innen

 1.5.7 Eingeladene Teilnehmer/-innen

 

 1.5.8 Ausgewählte Teilnehmer/-innen
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 1.5.9 Anonymität

 1.6.0 Preisgericht, Sachverständige

  und Vorprüfung

 1.6.1 Fachpreisrichter/-innen

  mit Stimmrecht

 1.6.2 Stellvertretende 

  Fachpreisrichter/-innen

 1.6.3 Preisrichter/-innen der Ausloberin 

  mit Stimmrecht

 1.6.4 Stellvertr. Preisrichter/-innen der 

  Ausloberin

 1.6.5 Sachverständige Berater/-innen

06. 

 

07. 

 

08. 

 

09. 

 

10. 

 

11. 

 

Das Verfahren ist anonym. Vgl. Pkt. 1.10.2.

Die Ausloberin hat das Preisgericht in nachstehender Besetzung gebildet

und hat es vor der endgültigen Abfassung der Auslobung gehört.

01. Dea Ecker, Architektin, Heidelberg

02. Prof. Dr. Ulrike Fischer, Architektin, Karlsruhe

03. Prof. Monika Joos-Keller, Architektin, Stu<gart

04. Thorsten Kock, Architekt, Stu<gart

05. Rainer Streule, Architekt, Stu<gart

06. Prof. Jens Wi<foht, Architekt, Stu<gart

01. Frank Heinz, Architekt, Waldkirch

02. Katja Seiffert, Architektin, Stu<gart

01. Diana Danner, Bürgermeisterin Gemeinde Zaberfeld

02. Martin Grüner, Gemeinderat

03. Uwe Kenngo<, Gemeinderat

04. Markus Wössner, Gemeinderat

05. Jonathan Schüle, Gemeinderat

01. Eckhard Keller, Gemeinderat

02. Thomas Weiß, Gemeinderat

03. Björn Sommer, Gemeinderat

04. Marco Wezstein, Gemeinderat

01. Markus Konz, Kommandant, Feuerwehr Zaberfeld

02. Silas Link, Kämmerer und Feuerwehr Zaberfeld

03.  Volker Martin, Verkehrsplanung, Brackenheim

Die Ausloberin behält sich vor, weitere Sachverständige, in das Verfahren 

einzubinden.
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 1.6.6 Vorprüfung

 1.7.0 Verfahrensunterlagen

Die Vorprüfung erfolgt durch ARCHITEKTUR 109 

 Mark Arnold, Architekt, Stu<gart

 Arne Fentzloff, Architekt, Stu<gart

 Claire-Cecile O<erbach, Architektin, Stu<gart 

 Sarah Keitzer, Architektin, Stu<gart

  Frieder Lieb, Obmann im Normenausschuss Feuerwehrhäuser

Die Ausloberin behält sich vor, weitere Vorprüfer/-innen und sachverständige 

Berater/-innen zu benennen bzw. weitere Vorprüfungen, insbesondere solche 

fachspezifischer Belange, zu veranlassen.

Die Verfahrensunterlagen bestehen aus:

  Teil A  Auslobungsbedingungen

  Teil B Beschreibung der Verfahrensaufgabe

  Teil C Anlagen zur Auslobung

Bei Widersprüchen gilt: Auslobungstext vor den Angaben in den Anlagen.

Anlage 01:  za1_A01_Übersichtsplan_ohne_Maßstab.png

Anlage 02:  za1_A02_Umgebungsbilder (Ordner mit 25 Bilddateien)

Anlage 03:  za1_A03a_Lageplan_M500.pdf

    za1_A03b_Lageplan_M500.dwg 

    za1_A03c_Lageplan_Luabild.pdf

Anlage 04:  za1_A04a_Raumprogramm.pdf

  za1_A04b_Raumprogramm.xlsx

Anlage 05: za1_A05_Baugrundgutachten.pdf

Anlage 06: za1_A06_Artenschutzgutachten.pdf

Anlage 07: za1_A07_Lageplan_Markendiscounter_Ne<o.pdf

Anlage 08:  za1_A08a_2022_Standortstudie_FWH.pdf

  za1_A08b_2023_Konzeptstudie_FWH.pdf

Anlage 09: za1_A09_Schleppkurven_VwV-Feuerwehrflächen.pdf

Anlage 10:  za1_A10_Verfassererklärung.docx

Anlage 11:  za1_A11_Verfasserkarte.docx

Anlage 12: za1_A12_Modellpla<e_M500 (Versand per Post)

Anlage 13: za1_A13_DGUV_Unfallversicherung.pdf

Hinweise:

Bei Widersprüchen gilt der Auslobungstext vor den Angaben in den Anlagen. 

Die Machbarkeitsstudie (Anl.11) ist nur zur Information und wird aus Transpa-

renzgründen allen Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt. 

Nutzungsbedingungen

Die oben beschriebenen Daten werden dem Datenempfänger unter folgenden 

Bedingungen weitergegeben:

1.  Die Erlaubnis zur Nutzung der Daten wird nur für den angegebenen  

 Verwendungszweck und Zeitraum erteilt. Eine darüber hinaus gehende

  Nutzung ist nicht gesta<et.
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2.  Die interne Nutzung schließt das Recht ein, die Daten an die Teilneh-

 menden der Mehrfachbeauaragung weiterzugeben. 

 Der Datenempfänger sowie die Teilnehmenden der Planungskonkurrenz

 haben dafür Sorge zu tragen, dass Dri<e keinen unberechtigten Zugriff

 auf die Daten nehmen können und Bedienstete die Daten weder für ihre

  eigenen Zwecke nutzen noch Dri<en zugänglich machen. Die Daten

 (auch Zwischenprodukte) sind nach Auaragsabwicklung zu löschen.

Alle ausgewählten Teilnehmer/-innen erhalten den Zugang für die gesamten 

Verfahrensunterlagen durch die Vergabestelle elektronisch übermi<elt.

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Unterlagen sind folgende Leis-

tungen von den Teilnehmer/-innen zu erbringen:

1.1 Lageplan M. 1:500 

 Städtebaulicher Gesamtzusammenhang in genordeter Darstellung

 mit Aufsicht auf die Gebäude im Bestand / Neubau und Eintragung der

 a. Geschosszahl und Dachform

 b. Erschließungsfläche, Eingänge und Andienung

 c. Gestaltung Außenbereich mit Frei-und Verkehrsanlagen (Parkierung)

     innerhalb des We<bewerbsgebietes

 d. Organisation Alarmausfahrt / Ankuna PKW

 e. Angabe der Höhenkoten

1.2  Grundrisse  in genordeter Darstellung M. 1:200 

 a. Darstellung im EG-Plan mit Darstellung der Anschlüsse der 

  Außenanlagen, Stellfläche Einsatzfahrzeuge und Übungshof 

 b. Eintragung der Raumnummer, Raumbezeichnung und Größe

 c. Die Führung der Gebäudeschni<e ist einzutragen 

1.3 Quer- und Längsschni< M. 1:200

 Alle zum Verständnis der Arbeit notwendigen Schni<e.

 Schni<führung parallel und quer zu den Gebäuden einschl.

 der Darstellung des vorhandenen und geplanten Verlaufs der

 Geländeoberkante mit Festlegung der EFH bezogen auf NN und

 Angabe der Höhenkoten.

1.4 Ansichten M. 1:200

 Alle wesentlichen Ansichten mit Darstellung des bestehenden und

  neu geplanten Geländeverlaufes.

1.5  Aussagekräaiger Fassadenausschni<, M. 1:50

 mit Grundriss, Ansicht und Schni< einer Hauptfassade mit Angaben

 zu Konstruktion und Materialität, Belichtung (Kunst- und Tageslicht)

 1.7.1 Ausgabe Verfahrensunterlagen

 1.8.0 Verfahrensleistungen

  und Kennzeichnung



14

  und Belüaung, Konstruktionsmerkmale zum sommerlichen Komfort und 

 energiesparenden, winterlichen Wärmeschutz

1.6 Prüfbare Berechnungen mit Nachweis auf separatem Plansatz:

 a. Nachweis der gesamten Bru<ogrundfläche (BGF) 

 b. Bru<orauminhalt (BRI)

 c. Nachweis der Raumprogrammfläche (Soll-Ist-Vergleich)

1.7 Erläuterungsbericht

 Die Erläuterungen sollen über Ableitung und Ziele des Lösungsvor-

 schlags informieren. Erläuternde Skizzen in Form von Piktogrammen

 und Strichzeichnungen sind zulässig.

 Visualisierungen sind nicht zugelassen und werden abgedeckt.

 In Form von Texten sollen auf den Plänen dargestellt werden:

 a. Leitidee

 b. Städtebauliches und architektonisches Konzept

 c. Erschließung und funktionaler Ablauf

 d. Konstruktion und Materialien

 e. Wirtschaalichkeit und Nachhaltigkeit

 f. Darstellung des Brandschutzkonzepts

1.8 Modell M. 1:500, als einfaches Massenmodell

1.9 Verfassererklärung und Verfasserkarte (1-fach)

 Gemäß Anlagen sind vorformatierte doc-Dateien für die Verfasserer-

 klärung und Verfasserkarte bereitgestellt. Beide ausgefüllte Ausdrucke

 sind in einem mit der Kennzahl und „Verfassererklärung und Verfas-

 serkarte“ versehenem, undurchsichtigen und verschlossenen Umschlag

  einzureichen.

2.0 Für die Öffentlichkeitsarbeit wird darum gebeten, die Pläne auch als  

 pdf-Format auf USB-Stick einzureichen. Dateigröße: 300 dpi / DIN A4

2.1 Verzeichnis aller eingereichten Unterlagen

Pläne/Unterlagen

Die einzureichende We<bewerbsarbeit ist in allen Teilen nur durch eine Kenn-

zahl aus sechs arabischen Ziffern (Größe h = 1 cm, b = 6 cm) in der rechten, 

oberen Planecke zu kennzeichnen.

• Präsentationspläne, Hochformat 120 x 80 cm, gedruckt und ungefaltet,

 deren Maß auf Grund der nutzbaren Stellwandgröße einzuhalten sind.

• Berechnungspläne, gedruckt und gefaltet

• Präsentationspläne und Berechnungspläne, digital

 Sämtliche Pläne sind in digitaler Form im Dateiformat dxf/dwg

 oder vwx sowie als pdf abzugeben.

 Hinweis: Daten werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.
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Das Preisgericht wird bei der Bewertung und Beurteilung der We<bewerbs-

arbeiten die nachfolgenden Kriterien anwenden. Die Reihenfolge hat auf 

die Gewichtung keinen Einfluss.

1.1  Städtebauliche Qualität und Einbindung in die Umgebung

1.2 Architektonische und gestalterische Qualität

1.3  Funktionale, gestalterische Qualität der Freianlagen

1.4 Erfüllung des Raumprogramms, funktionale Anforderungen,

 Erschließung, Organisation, Orientierung, Adressbildung

1.5  Wirtschaalichkeit, Nachhaltigkeit, Konstruktion und Energie

Die Planungsaufgabe (Teil B der Auslobung) enthält keine bindenden Vor-

gaben gem. § 6(2) RPW 2013.

Abweichungen zur Aufgabenstellung werden vom Preisgericht bewertet. 

Plandarstellungen außerhalb des festgelegten Grundstücks/Planungsgebiets 

zur Verdeutlichung der städtebaulichen Verknüpfung sind zugelassen. Es 

wird den Entwurfsverfasser/-innen jedoch empfohlen, die Zielvorstellungen 

der Ausloberin zu beachten. 

Preisrichtervorbesprechung (PRV)  Do 25. 09. 2025 | 10.00 - 12.30 Uhr

Tag der Bekanntmachung für Bewerbung Mo 27. 10. 2025

Frist für Rückfragen zur Bewerbung  Mi 20. 11. 2025 | 16.00 Uhr

Meldeschluss für schri_liche Bewerbungen Mi 26. 11. 2025 | 16:00 Uhr

Der Zeitpunkt der digitalen Abgabe ist mit 

Datum und Uhrzeit als Submissionstermin festgelegt.

Auswahl der Teilnehmer/-innen     Mi 03. 12. 2025

Benachrichtigung Teilnehmer/-innen Architektur  Fr 05. 12. 2025

Eingangsfrist Teilnehmer/-innen Landscha_sarchitektur      Di 09. 12. 2025

Bereitstellung der Verfahrensunterlagen  Do 11. 12. 2025

Das Modell wird allen Teilnehmer/-innen automatisch zugesandt.

Eingang der Rückfragenstellung am Mo 12. 01. 2026 | 16.00 Uhr

(Zugang nur elektronisch über das Vergabeportal)

Beantwortung der Rückfragen über Vergabeportal  Fr. 16. 01. 2026 

Fragen und Antworten werden nach Abstimmung mit dem Preisgericht zusam-

mengefasst und an alle Verfahrensteilnehmer/-innen, die Preisrichter/-innen 

und die AK Baden-Wür<emberg elektronisch übermi<elt. 

Abgabetermin für die Planunterlagen Mi 11. 03. 2026 | 16.00 Uhr

Abgabetermin für das Modell   Mi 25. 03. 2026 | 16.00 Uhr

 1.9.0 Beurteilungskriterien

 1.9.1 Zulassung der Arbeiten

 1.10.0 Termine

 1.10.1 Rückfragen

  Rückfragenkolloquium

 1.10.2 Einlieferung

  der Verfahrensunterlagen
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Als Zeitpunkt der Abgabe gilt das Datum des Poststempels/Nachweis der 

Abholung durch einen Kurierdienst. 

Sind die Planunterlagen und das Modell 7 Tage nach den jeweiligen Abga-

beterminen nicht im Büro der We<bewerbsbetreuung eingegangen, wird 

der We<bewerbsbeitrag nicht zugelassen.

Die Planunterlagen und das Modell können an den Abgabeterminen jeweils 

von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr persönlich abgegeben werden. Als Zeitpunkt der 

Abgabe gilt dann die auf der Empfangsbestätigung vermerkte Datums- 

und Zeitangabe der Verfahrensbetreuung. Die Arbeit kann persönlich oder 

über einen Zustelldienst an die folgende Adresse abgegeben werden:

ARCHITEKTUR 109   |   Junghansstr. 5   |   70469 StuVgart

Zur Wahrung der Anonymität ist bei Zusendung von Plänen und Modellen

durch Post, Bahn oder andere Kurierdienste als Absender die Anschria des 

Empfängers zu verwenden. 

Sitzung des Preisgerichts  Mi. 01. 04. 2026

Die Ausloberin teilt den Teilnehmer/-innen das Ergebnis des Planungsver-

fahren unter dem Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung durch 

Übersendung der Niederschria über die Sitzung des Preisgerichts unverzüg-

lich mit und macht es sobald als möglich öffentlich bekannt. Die Mitglieder 

der Preisgerichts und die Architektenkammer Baden-Wür<emberg erhalten 

ebenfalls die Niederschria.

Ausstellung der Arbeiten Do 02. 04. bis 06. 04. 2026

Ausstellungsort und der genaue Zeitraum der Ausstellung wird allen 

Teilnehmer/-innen rechtzeitig bekannt gegeben. Falls eine Ausstellung nicht 

möglich sein sollte, wird das Ergebnis des Verfahrens allen Teilnehmer/-innen 

digital zur Verfügung gestellt.

Die mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum der Ausloberin. 

Die übrigen We<bewerbsarbeiten können bei der Auslober in - Abholungsort 

wird noch bekannt gegeben - abgeholt werden. 

Die Frist für die Abholung oder Anforderung auf Zurücksendung endet 4 Wo-

chen nach der Jurysitzung. Planunterlagen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

abgeholt oder angefordert wurden, können nicht weiter aufbewahrt werden.

Sofern eine versandfähige Planrolle miteingesandt wurde, erfolgt die 

Rücksendung, nach Anforderung durch die Teilnehmer/-innen, durch die 

Ausloberin. Im Falle von Beschädigung oder Verlust einer We<bewerbsarbeit 

haaet die Ausloberin nur insoweit als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen 

Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist.

 1.10.3  Sitzung des Preisgerichts und

  Bekanntgabe des Ergebnisses

 1.10.4  Ausstellung der Arbeiten
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Das Preisgericht lässt alle Arbeiten zu, die den formalen Vorgaben der Auslo-

bung entsprechen, in wesentlichen Teilen dem geforderten Leistungsumfang 

entsprechen, termingerecht eingegangen sind und keinen Verstoß gegen 

den Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. (RPW Anlage VII, Pkt. 3).

Die Ausloberin stellt für Preise und Anerkennungen einen Gesamtbetrag in 

Höhe von 45.000 EUR zur Verfügung. 

  1. Preis   16.000 EUR

  2. Preis   13.000 EUR

  3. Preis   10.000 EUR

  Anerkennungen 6.000 EUR

Dem Preisgericht bleibt bei einstimmigem Beschluss eine andere Verteilung 

der Preissumme und Änderung der Anzahl der Preise/Anerkennungen vor 

Aufhebung der Anonymität vorbehalten.

Die Ausloberin teilt den We<bewerbsteilnehmer/-innen das Ergebnis des 

We<bewerbs unter dem Vorbehalt der Prüfung der Teilnahmeberechtigung

unverzüglich mit und macht es sobald als möglich öffentlich bekannt.

Auf die Rügeobliegenheit gemäß § 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen. Die 

Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt voraus, dass die geltend 

gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kennt-

nis bzw. - soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den 

Vergabeunterlagen erkennbar sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. 

Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 bis 3 GWB). Ein Nach-

prüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage 

nach Eingang der Mi<eilung des Auaraggebers, einer Rüge nicht abhelfen 

zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf 

die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt worden ist, kann dieser nicht 

mehr vor der Vergabekammer angegriffen werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). 

Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Kalendertage nach Absendung der 

Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 

Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung 

per Post (§ 134 Abs. 2 GWB).

  Zuständige Vergabekammer ist für einen Nachprüfungsantrag.

  Vergabekammer Baden-Wür<emberg

  beim Regierungspräsidium Karlsruhe

  Kapellenstrasse 17

  76131 Karlsruhe

  vergabekammer@rpk.bwl.de

  h<p://www.rp-karlsruhe.de

 1.11.0 Prämierung 

 1.12.0 Abschluss des Verfahrens

  und Nachprüfung
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 1.13.0 Weitere Bearbeitung

 1.13.1  Verpflichtung der 

  Verfahrensteilnehmer/-innen

 

 1.13.2  Vergütung 

  der weiteren Bearbeitung

 1.13.4  Urheberrecht

  Ausloberin 

Die Ausloberin wird in Würdigung der Empfehlung des Preisgerichtes, unter 

den in den RPW genannten Voraussetzungen, einem/einer Preisträger/

Preisträgerin, bzw. einer Bietergemeinschaa mit den weiteren Planungs-

leistungen der Leistungsphasen 1 bis 5 und Stufenweise bis 9 beauaragen. 

Die Auaräge werden getrennt nach § 34 HOAI/Gebäudeplanung und § 39 

HOAI/Freiraumplanung vergeben. 

Die We<bewerbsteilnehmer/-innen verpflichten sich, im Falle einer Beauf-

tragung durch die Ausloberin, die weitere Bearbeitung zu übernehmen und 

durchzuführen.

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden durch das Verfahren bereits 

erbrachte Leistungen des/der Teilnehmers/Teilnehmerin bis zur Höhe der 

Honorierung nicht erneut vergütet, sofern der Lösungsvorschlag in seinen 

wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde liegt. 

Die Nutzung der Planung, das Recht der Erstveröffentlichung und das Ur-

heberrecht sind in RPW 2013 § 8 (3) geregelt. 

Gemeinde Zaberfeld

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Diana Danner
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Die idyllisch gelegene Gemeinde Zaberfeld ist etwa 50 km nordwestlich von 

Stu<gart und 30 km südwestlich von der Kreisstadt Heilbronn im landschaa-

lich reizvollen Zabergäu inmi<en des Naturpark Stromberg-Heuchelberg 

verortet. Mi<en durch den Ort fließt die Zaber, welche im südlich gelegenen 

Stromberg entspringt. Zaberfeld liegt auf ca. 228 m ü. NN und besteht seit 

1975 durch die Zusammenlegung während der Gemeindereform aus den Orts-

teilen Zaberfeld, Leonbronn, Michelbach und Ochsenburg, mit insgesamt 

ca. 4.200 Bürgerinnen und Bürger auf 2.218 ha Markungsfläche.

Durch Dorfentwicklungs- und Landessanierungsprogramme konnten das 

Ortsbild der Ortsteile in den vergangenen Jahren deutlich aufgebessert 

und viele Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen unterstützt werden.

 

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen der „Hausberg“ Spitzenberg und das 

Renaissanceschloss der Herren von Sternenfels in Zaberfeld. Das Schloss 

entstand als Renaissancebau 1587 bis 1619 mit geschweiaem Nordgiebel, 

erhielt 1712 ein Barockportal an der Ostseite und diente zeitweilig als Pfarr-

haus, bevor es im Jahr 2000 zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Zwischen 

Schloss und Kirche befindet sich das historische Rathaus.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist der zum Zwecke des Hochwasserschutzes 

erbaute Stausee Ehmetsklinge, der im Sommer als Badesee gerne genutzt 

wird. Hier zu finden ist auch das ganzjährig geöffnete Naturparkzentrum. 

Ob Wanderer, Tagestourist, Familie oder Schulklasse – alle können sich in 

der Erlebnisschau in die vielen Face<en des Naturparks vertiefen, Neues 

erfahren und zugleich Spaß haben.

Mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrhauses beschreitet die Freiwillige 

Feuerwehr Zaberfeld einen zukunasweisenden Weg. Aktuell bestehen zwei 

Einsatzabteilungen mit knapp 70 aktiven Feuerwehrangehörigen sowie einer 

sehr engagierten Kinder- und Jugendfeuerwehr mit rund 50–60 Kindern und 

Jugendlichen. Die Altersabteilung zählt 12 Kameraden. Die beiden Einsatz-

abteilungen (Abt. 1: Zaberfeld/Michelbach, Abt. 2: Leonbronn/Ochsenburg) 

befinden sich in einem aktiven Fusionsprozess, der von der Bürgermeisterin 

und dem Gemeinderat ausdrücklich unterstützt wird. Ziel ist es, gemeinsam 

als eine geschlossene, schlagkräaige Feuerwehr in ein zentrales, zukunas-

fähiges Feuerwehrhaus einzuziehen.

Aus einsatztaktischer Sicht bringt ein gemeinsames Feuerwehrhaus er-

hebliche Vorteile. Besonders in Anbetracht der zunehmend schwieriger 

werdenden Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräaen erhöht ein zentraler 

Standort die Reaktionsfähigkeit deutlich und verbessert die Alarmierungs- 

und Ausrückzeiten nachhaltig. Die Zusammenführung beider Abteilungen 

stärkt den Zusammenhalt, reduziert organisatorische Reibungsverluste und 

schafft eine klar strukturierte und zukunasfähige Führungsebene.

 2.1.0  Gemeinde Zaberfeld 

 2.1.1  Freiwillige Feuerwehr

        Teil B - Beschreibung der 
         We5bewerbsaufgabe
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Bereits heute üben die Kinder- und Jugendfeuerwehr gemeinsam. 

Durch den Wegfall der Trennung in zwei Abteilungen wird der bereits gelebte 

Gemeinschaasgedanke weiter gestärkt und künaig konsequent im aktiven 

Dienst fortgeführt.

Auch organisatorisch wird der Zusammenschluss erhebliche Synergieeffekte 

mit sich bringen. Die derzeitige Struktur mit mehreren Abteilungskomman-

danten, Kassen- und Schriaführern wird im Rahmen der Fusion deutlich 

verschlankt. Künaig besteht die Wehrführung aus einem Kommandanten 

und zwei Stellvertretern, ergänzt um einen gemeinsamen Feuerwehraus-

schuss, einen zentralen Kassier und einen Schriaführer. Die Struktur der 

Jugendfeuerwehr bleibt in bewährter Weise bestehen.

Der Neubau des Feuerwehrhauses stellt für die Gemeinde Zaberfeld ein he-

rausragendes Projekt dar – sowohl in seiner baulichen und städtebaulichen 

Bedeutung als auch hinsichtlich der finanziellen Dimension. Es ist ein Bau-

vorhaben, das in dieser Größenordnung und Tragweite in der Geschichte der 

Gemeinde einzigartig ist – und es voraussichtlich auch in den kommenden 

Jahren bleiben wird.

Für die Feuerwehr bedeutet dieser Neubau nicht nur eine dringend benö-

tigte infrastrukturelle Verbesserung, sondern auch ein starkes Signal der 

Wertschätzung und Unterstützung durch Politik und Verwaltung. Er bildet 

die Grundlage dafür, dass auch künaige Generationen unter optimalen Be-

dingungen ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen können.

Die Lage des neuen Feuerwehrhauses ist das Ergebnis einer Standortunter-

suchung und einer Machbarkeitsstudie. Auf der Entscheidungsgrundlage 

optimaler Funktionsabläufe, Eintreffzeiten und Lärmemissionen wird das 

Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle, Lager und oberirdischen Stellplätzen 

auf dem We<bewerbsgrundstück der zusammengefassten Flurstücke 2174 

- 2176, 2194 - 2204 und den westlichen Bereich des Weges 2250, nördlich der 

Leonbronner Straße L 1103 errichtet. 

3.1.0 Planungshinweise | Bauaufgabe

3.1.1 WB-Gebiet und WeVbewerbgrundstück
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Kleinparzellierte Schrebergartengrundstücke mit einfacher Überbauung 

grenzen im Osten ans We<bewerbsgrundstück an und südöstlich steht ein 

Marken-Discount mit vorgelagertem Parkplatz.

Das Bauvorhaben betrifft auch das Kulturdenkmal Gartenhaus mit Garten-

fläche und Einfriedung (Kulturdenkmal nach §2 DSchG) an der westlichen 

Grundstücksgrenze. Konservatorisches Ziel ist aus denkmalfachlicher Sicht 

der Erhalt des Kulturdenkmals mit all seinen Bestandteilen. 

Das Gartenhaus muss an Ort und Stelle erhalten bleiben. Die umgrenzende 

Gartenmauer ist bei einer Abtragung an anderer Stelle wieder aufzubauen.

Dieser Punkt ist jedoch nicht Gegenstand des WeVbewerbs.

Vor den baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des Erschei-

nungsbildes der Kulturdenkmale, ist im Zuge des Baurechtsverfahrens eine 

vorherige Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und eine 

denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich ist. 

Im Lageplan ist das We<bewerbsgrundstück rot umrandet und hat eine 

Fläche von 4.035 m2. Das Gelände steigt progressiv von Südosten nach 

Nordwesten um ca. 4,80 m von 220,00 m üNN auf 224,80 m üNN an.

Ein wesentlicher Aufgabenbereich stellt der planerische Umgang mit der 

bestehenden Topografie dar, mit Festlegung der EFH und Höhenkote der 

Außenbetriebsfläche, sowie die wirtschaaliche Umsetzung der Übergän-

ge zur nördlichen Böschung und dem südlich angrenzenden Gelände des 

Markendiscounters. 

Für die Baumaßnahme wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Auf 

der Grundlage des We<bewerbsergebnis wird das Bebauungsplanverfahren 

weiterentwickelt.

Das We<bewerbsgrundstück ist über die Landesstraße L1103 an das öffent-

liche Verkehrsnetz angebunden. Wobei die Zu- und Abfahrt von der Landes-

straße, aufgrund der Linksabbiegespur zum Markendiscounter, nur über den 

westlich dem We<bewerbsgrundstück angebundenen Feldweg angefahren 

werden kann. Die Schleppkurve an der Anbindung an die L1103 muss ange-

passt und der Feldweg entsprechend den Erfordernissen ertüchtigt werden.

Im Einmündungsbereich des Feldwegs in die L 1103 sind die Sichtfelder zu 

 3.1.2 Bauplanungs- 

  und Bauordnungsrecht

 3.1.3 Verkehr und Erschließung
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gewährleisten. Eine zusätzliche Zufahrt von der L 1103 als Rechtsabbiegung 

auf das Feuerwehrgelände für von Zaberfeld kommende Fahrzeuge ist 

jedoch möglich.

Die Spur muss so angelegt werden, dass die einbiegenden Fahrzeuge von der 

L 1103 nicht abrupt abbremsen müssen, um abzubiegen, sondern zügig abflie-

ßen können. Ansonsten würde dies für ortsauswärts fahrende Fahrzeuge, die 

sich gerade im Beschleunigungsvorgang befinden, eine Gefahr darstellen.

Die einrückenden Fahrzeuge, die von Leonbronn kommen, müssen die 

gemeinsame Zu- und Abfahrt über den auszubauenden Feldweg nutzen. 

Die hier vorgegebene Erschließung entspricht nicht der Darstellung in der 

Machbarkeitsstudie. Auch eine Umfahrbarkeit des Feuerwehrhauses ist 

nicht zwingend gefordert.

Die Organisation anfahrender PKWs der Einsatzkräae und die Alarmausfahrt 

muss möglichst störungsfrei geplant werden und ist im Lageplan oder anhand 

von Piktogrammen darzustellen. 

Der Anschluss des We<bewerbsgrundstück an die öffentlichen Ver- und 

Entsorgungsleitungen ist gesichert. Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom 

und Telefon werden parallel zum Feuerwehrhaus geplant und umgesetzt.

Die Baugrundbeschaffenheit ist der Anlage za1_A05_Baugrundgutachten, 

erstellt von Dr. Behnisch GmbH, Spechbach, 16.07.2025, zu entnehmen. 

Die Ausloberin legt hohen Wert auf eine wirtschaaliche und nachhaltige Ge-

samtlösung, die sich insbesondere durch ein zukunasfähiges Gebäudekon-

zept auszeichnet. Es werden in der Erläuterung Aussagen zur Optimierung von

Gebäudekonstruktion und Gebäudetechnik mit entsprechenden Vorschlä-

gen zu Energieeinsparung, Behaglichkeit/Komfort und Klimaschutz erwartet.

Dabei ist auch die Verwendung regionaler Bauweisen und Baustoffe als 

nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung des Standorts zu betrachten. 

Das Feuerwehrhaus soll in seiner Anordnung die Nutzung von Photovoltaik 

effzient ermöglichen. Durch die unterschiedlich zu temperierenden Räume 

ergeben sich Möglichkeiten im Klimakonzept, die eine sparsame Bewirtschaf-

tung versprechen (siehe z.B DIN 14092/1 Tabelle 2). Insgesamt ist die Qualität 

des Gebäudes an der bestehenden Energiesparverordnung zu orientieren.

Gesucht wird eine Konstruktion, die zukünaige veränderte Raumnutzungen 

und Raumveränderungen ohne strukturelle Umbaumaßnahmen im Trag-

werksystem ermöglicht und eine dauerhaae Nutzbarkeit des Gebäudes 

sichert. Eine Rückbaubarkeit mit der Möglichkeit sortenreiner Trennung der 

Baumaterialien wird in der Planung und Umsetzung erwartet.

Alle eingesetzten Materialien, Bauteile und Baustoffe sind auf ihre nach-

haltige Reinigungsintensität, Wartungsintensität und Revisionsfähigkeit zu 

 3.1.4 Ver- und Entsorgungsleitungen

 3.1.5 Baugrund- und Grundwasserstand

 3.1.6 Ökonomie, Ökologie

Das We<bewerbsgrundstück ist über die Landesstraße L1103 an 

das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Erfolgt die Anbindung 

über den Feldweg an die L1103 muss die Zufahrt, der Sichtwinkel  

und die Schleppkurve angepasst werden. Eine weitere Möglich-

keit der Zu- und Abfahrt auf das Grundstück der neuen Feuerwehr 

sind auf dem Plan dargestellt.

In Blau dargestellt sind die Zufahrtsmöglichkeiten für die an-

fahrende PKWs der Einsatzkräae. Von Leonbronn/Ochsenburg 

kommend können diese über den vorhandenen Feldweg links 

auf das Gelände der Feuerwehr abbiegen und von Zaberfeld/

Michelbach über eine Rechtsabbiegespur auf das Grundstück 

einbiegen.

In Rot dargestellt die Alarmausfahrt und Einfahrt für die Einsatz-

fahrzeuge. Die Schleppkurven und Fahrbahnbreite der Aus- und 

Einfahrt der Einsatzfahrzeuge sowie die genaue Lage muss von 

Verkehrsplanern geplant werden. Es wird in Aussicht gestellt, 

die bestehende schraffierte Fläche der Linksabbiegespur ein-

zukürzen bzw. überfahren zu können. Ebenso wird in Erwägung 

gezogen im Alarmfall ein Lichtsignal einzusetzen. Dies reduziert 

die Überkreuzung der anrückenden Kameraden und die bereits 

ausfahrenden Einsatzfahrzeuge. Die Organisation anfahrender 

PKWs der Einsatzkräae und die Alarmausfahrt muss möglichst 

störungsfrei geplant werden und ist im Lageplan oder anhand 

von Piktogrammen darzustellen. 
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prüfen um damit die Lebenszykluskosten, Folgekosten und den notwendigen 

Unterhalt aus wirtschaalicher Sicht so gering wie möglich zu halten.

Als maßgebende Parameter zur Bewertung der Wirtschaalichkeit sind fol-

gende Kennzahlen und Angaben zu ermi<eln: BRI R/BGF R, BGF R/RP (NUF).

Das Feuerwehrhaus ist nach DIN 14092 zu planen. Die Raumprogrammflä-

che umfasst 1.290 m2, zzgl. der entwurfsbedingten Verkehrsflächen und  ist 

untergliedert in die Funktionsbereiche:

1. Fahrzeughalle

2.  Einsatz- und Übungsabwicklung

3.  Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung

4. Werkstä<en / Lagerräume

5. Nebenräume / Technik

6.  Außenanlagen

die in guter Orientierung, über kurze und sichere Wege zu erschließen sind.

Insbesondere Alarmwege sollen möglichst kurz, übersichtlich und ausrei-

chend breit, ohne Höhenunterschiede innerhalb der Geschosse vorgesehen 

werden, um die vorgeschriebenen Hilfsfristen zum Einsatzort zu gewährlei-

sten. Auf eine konsequente Schwarz-Weiß-Trennung ist ebenso zu achten.

Neben der Erfüllung des vorgegebenen Raumprogramms und der spezi-

fischen Nutzeranforderung soll eine hohe funktionale Qualität die dauerhaae 

Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes gewährleisten. Die Entwürfe sollen zu 

dem Wunsch nach geringem Einsatz von Energie und Ressourcenverbrauch 

eine höchstmögliche Gesamtwirtschaalichkeit, Gebrauchstauglichkeit und 

Architekturqualität erzielen. In der Materialwahl und Technik sind in Folge 

die laufenden Betriebs- und Lebenszykluskosten abzuwägen.

Die Fahrzeughalle ist für 6 Stellplätze in den Maßen 4,50 m x 12,50 m 

ausgelegt. Vor und hinter den Fahrzeugen soll eine gute Durchgängigkeit 

gewährleistet sein und die allseitigen Sicherheitsabstände nach DIN 14092 

sind zu beachten. Für jeden Stellplatz ist eine eigene Torausfahrt mit einer 

Durchfahrtsbreite von 3,60 m und einer Durchfahrtshöhe von 4,50 m einzu-

planen. Die lichte Höhe über den Fahrzeugstellplätzen ist mit mindestens 5,50 

m vorzusehen, da es möglich sein soll, auf dem Fahrzeugdach zu stehen. Die 

lichte Höhe darf nicht durch technische Installationen wie z. B. Absauganla-

ge, Drucklua- und Stromversorgung, Tortechnik, etc. eingeschränkt werden, 

auch das Gefälle zur Entwässerung des Hallenbodens ist zu berücksichtigen. 

Konstruktive Bauteile, die nicht im Bereich der Stellplätze verlaufen, können 

die lichte Höhe unterschreiten.

 3.1.7 WeVbewerbsaufgabe
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Mit einer flächensparenden Stellung der Gebäudeanlage auf dem Bau- 

grundstück werden Vorschläge erwartet zur wirtschaalichen Ausnutzung 

des Grundstücks. Bepflanzte Bereiche und Bäume müssen so angeordnet 

werden, dass die Tätigkeiten der Einrichtungen nicht eingeschränkt werden, 

jedoch die bauliche Anlage am Übergang in die Umgebung und zur Land-

schaa gut eingebunden wird. Das Grundstück ist im Bereich der An- und 

Abfahrt einzufrieden und mit einem Tor zu sichern.

Die Freiräume auf dem Gelände sind im Wesentlichen Funktionsflächen für 

Fahrzeuge und für Übungen der Feuerwehr. Diese Funktionsflächen sind in 

Organisation und Funktionsablauf mit Zuweisung der Nutzungsbereiche, 

Zugänge und Zufahrten, Stauraum vor den Toren darzustellen.

Auf dem Gelände sind 18 Alarmstellplätze für den Erstabmarsch im unmi<el-

baren Zugangsbereich zum Gebäude, 2 Stellplätze für das Führungspersonal 

und ein Stellplatz für Personen mit Bewegungseinschränkung vorzusehen. 

Im Vorbereich des Feuerwehrhauses ist eine Fläche für 10 Fahrradabstell-

plätze nachzuweisen.

Zusätzliche 25 PKW-Stellplätze sind für externe Nutzungen des Schulungs-

raumes erforderlich und nachzuweisen. Diese Stellplätze des Alarmbetriebes 

haben Vorrang und dürfen deren Funktion nicht einschränken.

Feuerwehrzufahrt und Ausfahrt: Für die Feuerwehr ist die Schlüsselposition

die An- und Abfahrt auf das Gelände. Auf Grund der schwierigen Topografie 

und der Kurvensituation an der L 1103 ist zur Aufrechterhaltung der Funktio-

nalität eine optimale An- und Abfahrt zu gewährleisten. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Zufahrtssituation zu den Alarmstellplätzen so störungsfrei 

zu der Alarmausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge geplant wird. 

Die Aufstellfläche vor der Fahrzeughalle ist mindestens in gleicher Breite zu 

planen wie die Stellfläche in der Halle aufweist. Einschließlich der vorgela-

gerten 4,00 m breiten Fahrgasse beträgt die Mindes<iefe der Aufstellfläche 

16,50 m. Ein gefahrloses und behinderungsfreies Rangieren, An- und Abfahren 

soll gewährleistet sein und über die Eintragung der Schleppkurven (Anlage 

za1_A09_Schleppkurven) nachzuweisen.

Die Übungsfläche dient als Übungsgelände für die praktische Ausbildung.

Es soll eine Abstellfläche für ein PKW integriert werden. Eine Flächenü-

berlagerung mit anderen Freiflächen ist möglich, soweit der Alarmbetrieb 

nicht gestört wird. Im Bereich der Übungsfläche sind ein Überflur-/Unter-

flurhydrant zur Wasserentnahme vorzusehen. Eine Zisterne kann optional 

vorgesehen werden. Im Bereich der Übungsfläche ist ein Übungsturm für 

Anleiterübungen und für spezielle Re<ung aus Höhen und Tiefen sowie für 

die Abnahme des Leistungsabzeichen (Baden-Wür<emberg) vorzusehen. 

Die Anleiterung erfolgt mit einer 3-teiligen Schiebeleiter. 

Der Übungsturm ist der Übungsfläche zuzuordnen. Er kann als freistehendes 

Element geplant oder baulich an das Feuerwehrhaus angebunden werden.

 3.1.8 Außenanlagen 
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An den Übungsturm bestehen folgende funktionale Vorgaben:

• Max. Re<ungshöhe 14 Meter

• Nutzung als Abseilturm

• Ausbildung eines Balkonelements

• Fenster- und Türöffnungen

• Treppenanlage entsprechend der Vorgaben 

 Leistungsabzeichen Baden-Wür<emberg

Auf dem Gelände ist ein offen gestalteter Waschplatz mit Ölabscheider, 

Maße 4,50 m x 12,50 m, vorzusehen.

Aufgrund der funktionalen Ansprüche des Neubaus bestehen die Anforde-

rungen, die notwendigen Richtlinien, Normen, Vorschriaen, Empfehlungen 

und relevante Arbeitsblä<er sowie Arbeitshilfen konsequent und verbindlich 

anzuwenden.

Der Teil B der Auslobung, die WeVbewerbsbeschreibung enthält keine 

bindenden Vorgaben im Sinn der RPW 2013. Abweichungen zur Aufgaben-

stellung werden vom Preisgericht bewertet.

Plandarstellungen außerhalb des We<bewerbsgrundstücks zur Verdeutli-

chung der städtebaulichen und landschaalichen Verknüpfung sind sinnvoll 

und zugelassen. Es wird den Bearbeitern jedoch dringend empfohlen, die 

Zielvorstellungen der Ausloberin zu beachten.

Die einschlägigen Brandschutzvorschriaen der LBO BW und deren Aus-

führungsverordnungen sind zwingend zu beachten. Die Grundzüge der 

Brandschutzkonzeption und des vorbeugenden Brandschutzes sollen 

zusammenfassend beschrieben und in geeigneter Weise zeichnerisch ver-

deutlicht werden.

Der Leitfaden Barrierefreies Bauen die DIN 18 040 Teil 1 und 3 sind zwingend 

einzuhalten. Zur Gewährleistung einer gleichberechtigten Nutzung für Men-

schen mit Mobilitätseinschränkung, sowie sehbehinderte und hörgeschädigte 

Menschen, muss die barrierefreie Konzeption der Gebäude und der Freianla-

gen als ein selbstverständlicher und damit integrativer gestalterischer Bau-

stein des Entwurfskonzepts betrachtet werden und Berücksichtigung finden.

Bei der Planung sind die Richtlinien/Vorschriaen zu beachten: 

1. Landesbauordnung des Landes Baden-Wür<emberg LBO

2. Richtlinien des Landes für bauliche Maßnahmen zugunsten

 von Behinderten (DIN 18 040 Teil 1 und 3, Barrierefrei Bauen)

 4.1.0 Verbindliche Vorschri_en 

  und Hinweise, anzuwendender 

  Richtlinien, Normen, Verordnungen, 

  Empfehlungen und ArbeitsbläVer

 4.1.1 Bindende Vorgaben

 4.1.2  Brandschutz und ReVungswege

 4.1.3 Barrierefreiheit

 4.1.4  Verordnungen
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3. Baugesetzbuch (BauGB)

4. Aktuelle Bau-Vorschriaen; DIN-Bestimmungen und Richtlinien, u.a. 

 GeG Gebäudeenergiegesetz

 GUV Unfallverhütungsvorschriaen

 Leitfaden Nachhaltiges Bauen

 DIN 140921 Feuerwehrhäuser

 DGUV-205-008 Sicherheit im Feuerwehrhaus

 ArbStä<VO und ASR – Arbeitsstä<enverordnung

 und Technische Regeln für Arbeitsstä<en





  

Raumprogramm Berechnungsformblatt Kennzahl

Pos. Raumbezeichnung Bemerkung

Anz. Einzel Gesamt Anz. Einzel Gesamt Anz. Einzel Gesamt

 Anz m2 m2 Anz m2 m2 Anz m2 m2

1 Fahrzeughalle Alarmweg auf einer Ebene

1.1 Stellplatzgröße 2 4,5 x 12,5 m / Mittelstellplatz 6 56,25 337,5

TLF/LF/GW-T/ GW-T-2 + Lichtanhänger/MTW+Boot/MZF

Sicherheitsbereich Endstellplätze 2 6,25 12,5

1.2 Stiefelwaschanlage Am Zugang Sanitär- und Trockenraum als Nische in der 
Fahrzeughalle einzubinden

1 2 2

1.3 Alarmplatz Offener Bereich am Zugang zur Halle / Tisch mit Funkgerät, 
Einsatzfax, Schreibzeugs

1 2 2

SUMME Fahrzeughalle 354

2 Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung

2.1 PSA-Ablage und Umkleide Flexible Raumtrennung für weiblich/männlich 

In den Umkleiden ist je aktivem Mitglied ein Doppelspind in 
den Fertigmaßen (b = 60, h = 175, t = 50 cm) vorzusehen.

Um auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen reagieren zu 
können, wird ein gemeinsamer Raum gewünscht, der mobil 
unterteilbar bleibt.
Die Umkleiden für Jugend und Kinder wird bei den 
Erwachsenen intergriert. Deren Einfachspinde müssen aber 
vom Schwarzbereich der Einsatzkräfte getrennt sein.

2.1.1 weiblich Min 1,5 m²/ Mitglied FW 1 42 42

2.1.2 männlich Min 1,5 m²/ Mitglied FW 1 102 102

2.2

2.2.1 weiblich  1 WC / WT /Gruppendusche 2 Plätze 1 6 6

2.2.2 männlich Gruppendusche 3 Plätze, 3 WC, 3 UR, 2 WT 1 11 11

2.3 Trocknungsraum Mit  vorgelagerter Stiefelwaschanlage in Fahrzeughalle, inkl. 
Haushaltswaschmaschine

1 25 25

2.4 Funk- / Telekommunikationsraum PC + Drucker / 2 Arbeitsplätze / Sideboard für Unterlagen / 
räumliche Nähe zum Lageraum / Server / BMA / 
Multifunktionsgerät / Klimaanlage

1 16 16

Eine Sichtverbindung in die Halle und zu den Aufstellplätzen 
ist nicht gefordert

SUMME Einsatz- und Übungsabwicklung 202

3 Räume für Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung

 3.1 Windfang mit kleinem Foyer Mit Stellfläche für historische Pumpe, Leiter … 1 20 20

 3.2 Schulungs- und Sitzungsraum Der Schulungsraum mit den andienenden Räumen muss 
unabhängig zum restl. Feuerwehrgebäude zugänglich sein / 
Klimaanlage

1 100 100

 3.3 Teeküche / Küche Direkte Anbindung an den Schulungsraum 1 20 20

 3.3.1 Vorratskammer Küche / Getränke Räumliche Nähe zum Schulungsraum und Küche 1 10 10

 3.3.2 Stuhllager Stuhllager räumliche Nähe Küche für Aufbau Buffet (evt. 
Durchreiche) / Größe abhänging von max. Bestuhlung

1 12 12

 3.4 Lehrmittelraum Dem Schulungsraum zugeordnet, mit Lehrunterlagen, 
Flipchart, Jugend und Kinderfeuerwehr Unterlagen

1 10 10

 3.5 Jugendraum Eigenständiger Raum, keine Anbindung an Schulungsraum 1 40 40

 3.6 Führung- und Lageraum / Erste Hilfe + 
Ruheraum

Neben Funkraum mit Verbindungstür / Fenster  / 
Klimaanlage /  flexible Raumabtrennung zu Erste Hilfe + 
Ruhe

1 70 70

 3.7 Bereitschaftsraum / Aufenthaltsraum Zwingend im Erdgeschoss nachzuweisen 1 20 20

 3.8 Verwaltung / Büroeinheit Büro Kommandanten 1 20 20

 3.9 Sanita !rra !ume Weiß / WC Herren: 1 WC / 2 Urinale / 1 WB 1 8 8

Damen: 2 WC / 1 WB 1 6 6

Barrierefreies WC: 1 WC / 1 WB 1 6 6

SUMME Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung 342 Summenfehler in Excel

4 Werkstätten / Lagerräume

 4.1 Allgemeine Werkstatt Werkbank, Schränke, Werkzeugwagen, Kompressor 1 25 25

 4.2 Allgemeines Lager B-Schläuche, Atemschutzgeräte, Sandsäcke, Ölbinder, 
Rollwägen, Zelte, Faltbehälter, FW technische Geräte,  
Festbänke, Festutensilien

1 200 200

 4.2.1 Atemschutzwerkstatt In der Nähe zum Lager 1 15 15

 4.2.2 Übergaberaum ZAW / ZSW Von Außen zugänglicher Raum 1 25 25

 4.2.3 Kleiderkammer Umkleidekabine, Tisch in der Mitte um Kleider auszugeben, 
umlaufend deckenhohe Schränke

1 35 35

 4.2.4 Lagerraum / Dampfstrahler Nähe und Zugang zum Waschplatz 1 15 15

 4.2.5 Treibstofflager Nähe und Zugang zur Werkstatt 1 7 7

 4.2.6 Abstellfläche Geräte-Rollwägen Hinter den Gerätewagen (GW-T) in der Halle oder dem 
Lagerbereich zugeordnet mit direktem Zugang zur 
Fahrzeughalle 

1 30 30

Neubau Feuerwehrhaus Zaberfeld

Gefordert Geplant Geprüft

Sanitärräume: WC-Anlagen, Waschen / Duschen

Anlage 05



  

Raumprogramm Berechnungsformblatt Kennzahl

Pos. Raumbezeichnung Bemerkung

Anz. Einzel Gesamt Anz. Einzel Gesamt Anz. Einzel Gesamt

 Anz m2 m2 Anz m2 m2 Anz m2 m2

Neubau Feuerwehrhaus Zaberfeld

Gefordert Geplant Geprüft

Anlage 05

SUMME Werkstätten / Lagerräume 352

5 Nebenräume / Technik

 5.1 Hausanschlussraum 1 5 5

 5.2 Heizraum Die Wärmepumpe kann auch im Außenbereich stehen 1 20 20

 5.3 Putzraum 1 5 5

 5.4 Notstromversorgung 1 10 10

SUMME Nebenräume / Technik 40

6 Außenanlagen

Die bauliche Anlage erhält im Zufahrtsbereich eine Zaunanlage mit Schrankenanlage.

Die An- und Abfahrtswege sind aus beiden Zufahrtsrichtungen gegeben. Entsprechend muss die 

PKW-Zufahrt und Alarmausfahrt übersichtlich angeordnet sein, damit Einsatzkräfte sicher ausrücken

können.

 6.1 Verkehrsfläche vor den Hallentoren Für die Verkehrsfläche ist min. die identische Stellplatz- 6 56,25 337,5

größe der Fahrzeughalle nachzuweisen. Ist eine gerad-

linige Ausfahrt von den Stellplätzen der Fahrzeughalle auf

die Straße nicht möglich, so ist zusätzlich ein Fahrstreifen

von mind. 4,0 m Breite vorzusehen.

 6.2 Waschplatz Offen gestalteter Waschplatz mit Ölabscheider, ohne 1 56,25 56,25

Überdachung, Maße 4,50 x 12,50 m

 6.3 Übungsfläche Schacht, Unterflur und Überflurhydrant 1 250 250

Mit Abstellfläche für ein PKW

 6.4 Übungsturm Rettungshöhe max. 14 m Höhe für 3-teilige Schiebeleiter, 
Balkonelement, Fenster- und Türöffnungen und 
Treppenanlage 

1

 6.5 Stellplätze

 6.5.1 PKW-Stellplätze 5,50 x 2,75 m Stellplätze für taktisches Einsatzpersonal 18

Stellplätze für Führungspersonal 2

 6.5.2 PKW-Stellplätze 5,50 x 3,50 m Stellplatz für Personen mit Bewegungseinschränkung 1

 6.5.3 PKW-Stellplätze 5,50 x 2,60 m Stellplätze für externe Nutzung Schulungsraum 25

 6.5.4 Fahrradstellplätze nicht überdacht 10

 6.6 Außenlageflächen 

 6.6.1 Fläche für Reststoffe 1 5 5

 6.6.2 Zwischenlager Gefahrstoffe / Kadaver 1 5 5

 6.7 Überdachter schattiger Freisitz in der Nähe zu Führung- und Lageraum /  Erste Hilfe + 
Ruheraum

1 25 25

ZUSAMMENFASSUNG

1 Fahrzeughalle 354

2 Einsatz- und Übungsabwicklung 202

3 Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung 342

4 Werkstätten / Lagerräume 352

5 Sonstige Flächen 40

SUMME RAUMPROGAMM GESAMT 1290

!  Bruttorauminhalt BRI ( R )

!  Bruttogrundfläche BGF ( R )

ARCHITEKTUR 109 !  Nutzfläche NF

Stand 26. 09. 2025

gez. Arne Fentzloff !  Verkehrsfläche VF



Zeitlicher Ablauf Realisierungswettbewerb  Neubau Feuerwehr Zaberfeld

ARCHITEKTUR 109  Arnold • Fentzloff • Otterbach  PartGmbB | Freie Architekten BDA | Junghansstraße 5 | 70469 Stuttgart

Stand 01.09.2025 September Oktober November Dezember       Januar    Februar März  April

Kalenderwoche 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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"Tor zur Literatur / Marbach Auswahlgremium   PRV Ausgabe Rückfragen Kolloquium Pläne Modell Druck Jury

VORBEREITUNG AUSLOBUNG      

Aufbau und Abstimmung Auslobung Sitzungsvorlage Abstimmung Auslobung / Raumprogramm

Freigabe Auslobung Freigabe Auslobung

Einladung Jury, Versand Auslobung / Anlagen Einladung Jury

Vorbereitung und Preisrichtervorbesprechung PRV PRV

Protokoll PRV / Abstimmung mit AKBW Protokoll PRV / AKBW

Angebotsanfrage Stellwande Angebot SW

Angebotsanfrage Modellbau Anfrage Modell Angebot Modell Beauftragung Stellwände / Modellbau 

Modellbau / Modellversand durch Modellbaufirma Modellversand

BEWERBUNGSPHASE

Pressemitteilung Digital: §16 VgV - 30 Tage im Portal Aufbau Subreport Bekanntmachung in SubReport Bewerbungsfrist

Überprüfung der Bewerbungen / Losverfahren Vorprüfung Auswahl/Los

Mitteilung an die TN / Rückbestätigung TN Mitteilung an die TN/Absage Rückbestätigung zur Teilnahme / Referenz GaLa

Spätest. Absage nicht ausgewählten Teilnehmer Absage

BEARBEITUNGSPHASE

Ausgabe der Auslobung an TN + Jury / Abgabe Ausgabe / Hochladen der Auslobung + Anlagen 5 6 7 8 9 10 11 12 Pläne Modell

Eingangsfrist der Rückfragen Rückfragen

Rückfragenbeantwortung Bespr. Beantwortung

Einstellung der Rückfragenbeantwortung in Portal

Vorprüfung A109 Vorprüfung Druck des Vorprüfberichtes

Aufbau Stellwände/Pläne/Modelle Aufbau

Jurysitzung Jurysitzung

Ausstellung/Pressetermin Pressetermin  Ausstellung

                                              


